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Vor einer Woche kam es im Lörracher Industriegebiet zu einem Zwischenfall, wobei beinahe 
400'000 Liter Heizöl in die Wiese geflossen wären. Durch schnelles und grenzüberschreitendes 
Reagieren konnte eine Umweltkatastrophe verhindert werden, welche auch die Schweiz 
beeinträchtigt hätte. Dies zeigt einmal mehr, dass Umweltfragen grenzüberschreitend gelöst 
werden müssen. 

Eine mögliche Gefährdungszone befindet sich an der Südumfahrung von Weil am Rhein (B 317), 
welche im Gebiet der Weilmatten auf einer Länge von 600 Metern unmittelbar entlang der 
Landesgrenze verläuft. Die Strasse verfügt im fraglichen Abschnitt weder über einen 
Fahrbahnabschluss noch über eine entwässerte Strassenschale. Die Fahrbahn weist ein gegen 
die Landesgrenze geneigtes Quergefälle auf, das Oberflächenwasser ergiesst sich in das freie 
Feld. Die Strasse steht auch Tanklastzügen offen, jedenfalls gibt es keine einschränkende 
Signalisation. 

Unmittelbar an die Strasse schliesst schweizerischerseits die zum Schutz des Grundwasser-
stromes errichtete Grundwasserschutzzone S II an. Es bestehen in diesem Gebiet private 
Grundwasserfassungen. Weiter wieseabwärts befinden sich drei Grundwasserfassungen des 
Pumpwerks Lange Erlen. 

Bereits am 6. Januar 1999 ist in Form einer Interpellation auf diesen Missstand hingewiesen 
worden (Interpellation Kaspar Gut). In ihrer Antwort vom 2. Februar 1999 stellte der Regierungsrat 
fest, die Strasse liege "ausserhalb der Grundwasserschutzzone Lange Erlen". Aber ein ausser 
Kontrolle geratenes Fahrzeug wird sich trotz Landesgrenze nicht davon abhalten lassen, seine 
Fahrt auf schweizerischem Hoheitsgebiet zu beenden und je nach Havarie das Grundwasser 
grenzüberschreitend zu verunreinigen. In der erwähnten Interpellationsantwort wurde zugesichert: 
"Die zuständigen Stellen des Baudepartementes werden dieses Problem mit den deutschen 
Behörden nochmals prüfen und nötigenfalls entsprechende Schutzmassnahmen anregen". 

In näherer Zukunft wird das letzte Teilstück der Zollfreien Strasse fertig gestellt. Auf dem neuem 
Strassenabschnitt wurden richtigerweise strenge Massnahmen betr. Trinkwasserschutz eingeplant. 
Die zu erwartende starke Verkehrszunahme durch die bald einmal durchgehend befahrbare 
Zollfreie Strasse, bewegt mich zu den folgenden Fragen zum bestehenden Strassenabschnitt; 

1. Wie lautet das Ergebnis der damals versprochenen Lagebeurteilung mit den deutschen 
Behörden? Sehen die deutschen Behörden in Zusammenhang mit der Eröffnung der 
durchgehend geführten Strasse nun Handlungsbedarf in Bezug auf den Schutz des 
Trinkwassers beidseits der Grenze? 

2. Welche Möglichkeiten hat die Regierung, um die ausländische Strasseneigentümerin zur 
Erstellung von Schutzmassnahmen zu veranlassen? 

3. Wer haftet für den eingetretenen Schaden, wenn ein Fahrzeug auf schweizerischem 
Hoheitsgebiet Schaden anrichtet? 

4. Ist der Regierungsrat bereit, von der deutschen Regierung ein Verbot für den Transport von 
Substanzen, welche das Grundwasser verschmutzen könnten, einzufordern? 

5. Gibt es weitere Gefahren auf deutschem Gebiet? 
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